
I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Verordnung (EG) Nr. 410/2005 der Kommission vom 11. März 2005 zur Festlegung pauschaler Ein-
fuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise . . . . . . . . . . . . 1

Verordnung (EG) Nr. 411/2005 der Kommission vom 11. März 2005 zur Festsetzung der Beihilfe-
höchstbeträge für Rahm, Butter und Butterfett für die 159. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauer-
ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Verordnung (EG) Nr. 412/2005 der Kommission vom 11. März 2005 zur Festsetzung der Mindestver-
kaufspreise für Butter für die 159. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 2571/97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Verordnung (EG) Nr. 413/2005 der Kommission vom 11. März 2005 zur Festsetzung des Höchstbetrags
der Beihilfe für Butterfett für die 331. Sonderausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß
der Verordnung (EWG) Nr. 429/90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Verordnung (EG) Nr. 414/2005 der Kommission vom 11. März 2005 bezüglich der im Rahmen der
Dauerausschreibung nach Verordnung (EG) Nr. 2799/1999 durchgeführten 78. Einzelausschreibung 8

Verordnung (EG) Nr. 415/2005 der Kommission vom 11. März 2005 bezüglich der im Rahmen der
Dauerausschreibung nach Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 durchgeführten 15. Einzelausschreibung 9

★ Verordnung (EG) Nr. 416/2005 der Kommission vom 11. März 2005 zur Änderung von Anhang
XI der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich
der Einfuhr von bestimmten tierischen Nebenprodukten zu technischen Zwecken aus Japan (1) 10

Verordnung (EG) Nr. 417/2005 der Kommission vom 11. März 2005 zur Festsetzung der Höchster-
stattung bei der Ausfuhr von geschliffenem gedämpftem Langkornreis B nach bestimmten Drittländern
im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2032/2004 . . . . . . . . . . . . . 12

Verordnung (EG) Nr. 418/2005 der Kommission vom 11. März 2005 betreffend die abgegebenen
Angebote im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 2033/2004 eröffneten Ausschreibung zur
Festsetzung der Beihilfe für die Lieferung von geschältem Langkornreis B nach der Insel Réunion . . . 13

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der
Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

ISSN 1725-2539

L 66

48. Jahrgang

12. März 2005Rechtsvorschriften

(1) Text von Bedeutung für den EWR (Fortsetzung umseitig)

Amtsblatt
der Europäischen Union

DE

Ausgabe
in deutscher Sprache

Inhalt

1



Verordnung (EG) Nr. 419/2005 der Kommission vom 11. März 2005 bezüglich der im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2031/2004 eingereichten Angebote für die Ausfuhr von
geschliffenem rund-, mittel- und langkörnigem Reis A nach bestimmten Drittländern . . . . . . . . . . . . . . . 14

II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Rat

2005/201/EG:

★ Beschluss Nr. 5/2004 des Gemischten Rates EU-Mexiko vom 15. Dezember 2004 zur Annahme
eines Anhangs des Beschlusses Nr. 2/2000 über gegenseitige Amtshilfe in Zollfragen gemäß
Artikel 17 Absatz 3 des genannten Beschlusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2005/202/EG:

★ Beschluss des Rates vom 31. Januar 2005 über den Abschluss eines Zusatzprotokolls zum
Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Verein-
igten Mexikanischen Staaten andererseits zur Berücksichtigung des Beitritts der Tschechischen
Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik
Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien
und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Zusatzprotokoll zum Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusam-
menarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Verein-
igten Mexikanischen Staaten andererseits zur Berücksichtigung des Beitritts der Tschechischen Republik,
der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik
Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik
zur Europäischen Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2005/203/EG:

★ Beschluss Nr. 1/2005 des Gemischten Rates EU-Mexiko vom 21. Februar 2005 zur Einführung
einer Änderung des Beschlusses Nr. 3/2004 des Gemischten Rates EU-Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . 27

★ Unterrichtung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusatzprotokolls zum Abkommen
über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten Me-
xikanischen Staaten andererseits zur Berücksichtigung des Beitritts der neuen Mitgliedstaaten
zur Europäischen Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

★ Unterrichtung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Beschlusses Nr. 1/2005 des Gemisch-
ten Rates EU-Mexiko betreffend die Änderung des Beschlusses Nr. 3/2004 des Gemischten
Ausschusses EU-Mexiko vom 29. Juli 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

DE

Inhalt (Fortsetzung)



I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 410/2005 DER KOMMISSION

vom 11. März 2005

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf Ar-
tikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom-
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der
Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem Anhang
angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im An-
hang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen pau-
schalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. März 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. März 2005

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft und Entwicklung des
ländlichen Raumes

DE12.3.2005 Amtsblatt der Europäischen Union L 66/1

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (ABl. L 299 vom
1.11.2002, S. 17).



ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. März 2005 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 122,2
204 74,0
212 143,7
624 159,5
999 124,9

0707 00 05 052 175,4
096 128,5
204 98,3
999 134,1

0709 10 00 220 18,4
999 18,4

0709 90 70 052 182,3
204 106,0
999 144,2

0805 10 20 052 54,9
204 45,1
212 57,2
220 48,9
400 51,1
421 39,1
624 61,2
999 51,1

0805 50 10 052 57,3
220 70,4
400 67,6
999 65,1

0808 10 80 388 78,8
400 96,8
404 75,0
508 62,1
512 67,2
528 65,9
720 65,8
999 73,1

0808 20 50 052 186,2
388 63,0
400 93,4
512 51,4
528 58,1
999 90,4

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2081/2003 der Kommission (ABl. L 313 vom 28.11.2003, S. 11). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 411/2005 DER KOMMISSION

vom 11. März 2005

zur Festsetzung der Beihilfehöchstbeträge für Rahm, Butter und Butterfett für die 159. Einzel-
ausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse (1), insbesondere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommis-
sion vom 15. Dezember 1997 über den Verkauf von
Billigbutter und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm,
Butter und Butterfett für die Herstellung von Backwaren,
Speiseeis und anderen Lebensmitteln (2) verkaufen die In-
terventionsstellen bestimmte Interventionsbuttermengen
aus ihren Beständen durch Ausschreibung und gewähren
für den Rahm, die Butter und das Butterfett eine Beihilfe.
Nach Artikel 18 der genannten Verordnung werden auf-
grund der auf jede Einzelausschreibung eingegangenen
Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter sowie ein
Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und Butterfett fest-
gesetzt, oder es wird beschlossen, der Ausschreibung

keine Folge zu leisten. Der genannte Mindestverkaufspreis
und der betreffende Beihilfehöchstbetrag können je nach
Verwendungszweck, Milchfettgehalt der Butter und Ver-
arbeitungsweise differenziert werden. Die Höhe der Ver-
arbeitungssicherheit(en) ist entsprechend festzulegen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 159. Einzelausschreibung im Rahmen der mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Dauerausschreibung
sind die Beihilfehöchstbeträge sowie die Verarbeitungssicherhei-
ten in der Tabelle im Anhang zur vorliegenden Verordnung
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. März 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. März 2005

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission

DE12.3.2005 Amtsblatt der Europäischen Union L 66/3

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 186/2004 der Kommission (ABl.
L 29 vom 3.2.2004, S. 6).

(2) ABl. L 350 vom 20.12.1997, S. 3. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2250/2004 (ABl. L 381 vom
28.12.2004, S. 25).



ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 11. März 2005 zur Festsetzung der Beihilfehöchstbeträge für Rahm,
Butter und Butterfett für die 159. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der

Verordnung (EG) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Beihilfehöchst-
betrag

Butter ≥ 82 % 56 52 55,5 52

Butter < 82 % 53,5 50,8 — —

Butterfett 67,5 63,5 67 63,5

Rahm 26 22

Verarbeitungs-
sicherheit

Butter 62 — 61 —

Butterfett 74 — 74 —

Rahm — — 29 —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 412/2005 DER KOMMISSION

vom 11. März 2005

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Butter für die 159. Einzelausschreibung im Rahmen
der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse (1), insbesondere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommis-
sion vom 15. Dezember 1997 über den Verkauf von
Billigbutter und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm,
Butter und Butterfett für die Herstellung von Backwaren,
Speiseeis und anderen Lebensmitteln (2) verkaufen die In-
terventionsstellen bestimmte Interventionsbuttermengen
aus ihren Beständen durch Ausschreibung und gewähren
für den Rahm, die Butter und das Butterfett eine Beihilfe.
Nach Artikel 18 der genannten Verordnung werden auf-
grund der auf jede Einzelausschreibung eingegangenen
Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter sowie ein
Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und Butterfett fest-
gesetzt, oder es wird beschlossen, der Ausschreibung

keine Folge zu leisten. Der genannte Mindestverkaufspreis
und der betreffende Beihilfehöchstbetrag können je nach
Verwendungszweck, Milchfettgehalt der Butter und Ver-
arbeitungsweise differenziert werden. Die Höhe der Ver-
arbeitungssicherheit(en) ist entsprechend festzulegen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 159. Einzelausschreibung im Rahmen der mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Dauerausschreibung
sind die Mindestverkaufspreise für Interventionsbutter sowie
die Verarbeitungssicherheiten in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. März 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. März 2005

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 186/2004 der Kommission (ABl.
L 29 vom 3.2.2004, S. 6).

(2) ABl. L 350 vom 20.12.1997, S. 3. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2250/2004 (ABl. L 381 vom
28.12.2004, S. 25).



ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 11. März 2005 zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise
für Butter für die 159. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG)

Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mindestver-
kaufspreis

Butter
≥ 82%

In unverän-
dertem
Zustand

206 210 — 210

Butterfett — — — —

Verarbeitungssicherheit

In unverän-
dertem
Zustand

73 73 — 73

Butterfett — — — —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 413/2005 DER KOMMISSION

vom 11. März 2005

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Beihilfe für Butterfett für die 331. Sonderausschreibung im
Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse (1), insbesondere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90 der Kommis-
sion vom 20. Februar 1990 über die Gewährung einer
Beihilfe im Ausschreibungsverfahren für Butterfett zum
unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (2) führen
die Interventionsstellen im Hinblick auf die Gewährung
einer Beihilfe für Butterfett eine Dauerausschreibung
durch. Nach Artikel 6 derselben Verordnung wird auf-
grund der je Sonderausschreibung eingegangenen Ange-
bote eine Höchstbeihilfe für Butterfett mit einem Min-
destfettgehalt von 96% festgesetzt, oder es wird der Aus-
schreibung nicht stattgegeben. Die Bestimmungssicherheit
muss entsprechend festgesetzt werden.

(2) In Anbetracht der eingegangenen Angebote ist die
Höchstbeihilfe auf die nachstehend genannte Höhe
festzusetzen und die entsprechende Bestimmungssicher-
heit festzulegen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 429/90 durchzuführende 331. Sonderaus-
schreibung werden der Höchstbetrag der Beihilfe und die Be-
stimmungssicherheit wie folgt festgesetzt:

— Höchstbetrag der Beihilfe: 66,6 EUR/100 kg,

— Bestimmungssicherheit: 74 EUR/100 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. März 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. März 2005

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 186/2004 der Kommission (ABl.
L 29 vom 3.2.2004, S. 6).

(2) ABl. L 45 vom 21.2.1990, S. 8. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2250/2004 (ABl. L 381 vom 28.12.2004,
S. 25).



VERORDNUNG (EG) Nr. 414/2005 DER KOMMISSION

vom 11. März 2005

bezüglich der im Rahmen der Dauerausschreibung nach Verordnung (EG) Nr. 2799/1999
durchgeführten 78. Einzelausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse (1), insbesondere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 2799/1999
der Kommission vom 17. Dezember 1999 mit
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 1255/1999 des Rates hinsichtlich der Gewährung
einer Beihilfe für Magermilch und Magermilchpulver für
Futterzwecke und des Verkaufs dieses Magermilchpul-
vers (2), führen die Interventionsstellen für bestimmte, in
ihrem Besitz befindliche Magermilchpulvermengen ein
Dauerausschreibungsverfahren durch.

(2) Nach Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 2799/1999 ist
aufgrund der zu jeder Einzelausschreibung eingegangenen

Angebote ein Mindestverkaufspreis festzusetzen oder die
Ausschreibung aufzuheben.

(3) Nach Prüfung der eingegangenen Angebote empfiehlt es
sich, der Ausschreibung nicht stattzugeben.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN

Artikel 1

Der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2799/1999 durchgeführ-
ten 78. Einzelausschreibung, für die die Frist zur Einreichung
der Angebote am 8. März 2005 abgelaufen ist, wird nicht statt-
gegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. März 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. März 2005

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 186/2004 der Kommission (ABl. L 29 vom
3.2.2004, S. 6).

(2) ABl. L 340 vom 31.12.1999, S. 3. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2250/2004 (ABl. L 381 vom
28.12.2004, S. 25).



VERORDNUNG (EG) Nr. 415/2005 DER KOMMISSION

vom 11. März 2005

bezüglich der im Rahmen der Dauerausschreibung nach Verordnung (EG) Nr. 2771/1999
durchgeführten 15. Einzelausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse (1), insbesondere auf Artikel 10 Buch-
stabe c),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999
der Kommission vom 16. Dezember 1999 mit
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 1255/1999 des Rates hinsichtlich der Interventionen
auf dem Markt für Butter und Rahm (2) haben Interven-
tionsstellen bestimmte Mengen Butter im Rahmen einer
Dauerausschreibung zum Verkauf angeboten.

(2) Unter Berücksichtigung der im Rahmen der einzelnen
Ausschreibungen eingegangenen Angebote sollte ein
Mindestpreis festgelegt oder die Entscheidung getroffen

werden, in Übereinstimmung mit Artikel 24a der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2771/1999 keinen Zuschlag zu ertei-
len.

(3) Nach Prüfung der eingegangenen Angebote empfiehlt es
sich, der Ausschreibung nicht stattzugeben.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 15. Einzelausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr.
2771/1999, für die die Frist für die Einreichung von Angeboten
am 8. März 2005 abläuft, wird nicht stattgegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. März 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. März 2005

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 416/2005 DER KOMMISSION

vom 11. März 2005

zur Änderung von Anhang XI der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments
und des Rates hinsichtlich der Einfuhr von bestimmten tierischen Nebenprodukten zu technischen

Zwecken aus Japan

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit
Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr be-
stimmte tierische Nebenprodukte (1), insbesondere auf Artikel
29 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 sind Bedingun-
gen für die Einfuhr von Blutprodukten und anderen tier-
ischen Nebenprodukten zu technischen Zwecken, ein-
schließlich zu pharmazeutischen Verwendungszwecken,
festgelegt worden. Die Mitgliedstaaten lassen die Einfuh-
ren dieser Nebenprodukte zu, wenn sie den jeweiligen
Anforderungen in Anhang VIII Kapitel IV bzw. XI der
Verordnung entsprechen.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 müssen die
Nebenprodukte aus einem Drittland oder Drittlandgebiet
stammen, das in einem Verzeichnis in Anhang XI Teil VI
der Verordnung aufgeführt ist. Japan ist dort nicht auf-
geführt.

(3) Die zuständige Behörde Japans (Ministerium für Land-
wirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, Abteilung Tier-
gesundheit und Sicherheit tierischer Erzeugnisse) hat der
Kommission die erforderlichen Garantien gegeben, dass
Blutprodukte und andere Nebenprodukte zu technischen
Zwecken aus Japan gemäß den geltenden Einfuhrvor-
schriften gewonnen und in die Gemeinschaft verbracht
werden können. Insbesondere hat Japan die diesbezügli-
chen Betriebe gemäß Artikel 29 Absatz 5 der Verord-
nung (EG) Nr. 1774/2002 zugelassen und registriert.

(4) Japan ist daher in Anhang XI Teil VI der Verordnung
(EG) Nr. 1774/2002 aufzunehmen.

(5) Außerdem ist Anhang XI Teil VI der Verordnung (EG) Nr.
1774/2002 so zu ändern, dass dieselbe Terminologie
verwendet wird wie in Anhang VIII Kapitel XI derselben
Verordnung.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002

Anhang XI Teil VI der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 erhält
folgende Fassung:

„TEIL VI

Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die
Einfuhr von tierischen Nebenprodukten und Blutproduk-
ten (ausgenommen Blutprodukte von Equiden) für tech-
nische einschließlich pharmazeutischer Verwendungs-
zwecke zulassen können (Veterinärbescheinigung gemäß
Kapitel 4 (C) und 8 (B))

A. Blutprodukte:

1. Blutprodukte von Huftieren:

Drittländer bzw. Drittlandgebiete gemäß Anhang II Teil
1 der Entscheidung 79/542/EWG, aus denen auch die
Einfuhr aller Kategorien von frischem Fleisch der be-
treffenden Arten zugelassen ist, außerdem folgende
Länder:

— (JP) Japan.

2. Blutprodukte von anderen Tierarten:

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Entscheidung
79/542/EWG, außerdem folgende Länder:

— (JP) Japan.
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B. Tierische Nebenprodukte für pharmazeutische Verwen-
dungszwecke:

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Entscheidung
79/542/EWG, gemäß dem Anhang der Entscheidung
94/85/EG der Kommission (*) bzw. gemäß Anhang I der
Entscheidung 2000/585/EG der Kommission (**), außer-
dem folgende Länder:

— (JP) Japan,

— (PH) Philippinen und

— (TW) Taiwan.

C. Tierische Nebenprodukte für technische Verwendungszwe-
cke außer pharmazeutischen Verwendungszwecken

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Entscheidung
79/542/EWG, aus denen die Einfuhr dieser Kategorie
von frischem Fleisch der betreffenden Arten zugelassen
ist, sowie Drittländer gemäß dem Anhang der Entschei-
dung 94/85/EG bzw. gemäß Anhang I der Entscheidung
2000/585/EG.

___________
(*) ABl. L 44 vom 17.2.1994, S. 31.
(**) ABl. L 251 vom 6.10.2000, S. 1.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. März 2005

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 417/2005 DER KOMMISSION

vom 11. März 2005

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem gedämpftem Langkornreis
B nach bestimmten Drittländern im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung

(EG) Nr. 2032/2004

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 des Rates vom
29. September 2003 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2032/2004 der Kommis-
sion (2) wurde eine Ausschreibung zur Bestimmung der
Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (3) kann die Kommission auf der Grundlage
der eingereichten Angebote nach dem Verfahren des Ar-
tikels 26 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003
die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung beschlie-
ßen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden die in
Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird je-
dem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuhrer-
stattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem par-
boiled Langkornreis B nach bestimmten Drittländern wird im
Rahmen der in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2004 genannten
Ausschreibung anhand der vom 7. bis 10. März 2005 einge-
reichten Angebote auf 57,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. März 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. März 2005

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 418/2005 DER KOMMISSION

vom 11. März 2005

betreffend die abgegebenen Angebote im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 2033/2004
eröffneten Ausschreibung zur Festsetzung der Beihilfe für die Lieferung von geschältem

Langkornreis B nach der Insel Réunion

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 des Rates vom
29. September 2003 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 der Kommis-
sion vom 6. September 1989 mit Durchführungsbestimmungen
für die Lieferung von Reis nach der Insel Réunion (2), insbeson-
dere auf Artikel 9 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2033/2004 der Kommis-
sion (3) wurde eine Ausschreibung der Subvention bei der
Lieferung von Reis nach der Insel Réunion eröffnet.

(2) Nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten An-
gebote nach dem Verfahren des Artikels 26 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 beschließen, die auf die
Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu berück-
sichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien der
Artikel 2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2692/89
ist die Festsetzung einer Höchstsubvention nicht ange-
zeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die vom 7. bis 10. März 2005 im Rahmen der Ausschreibung
der Subvention bei der Lieferung von geschältem Langkornreis
B des KN-Codes 1006 20 98 nach der Insel Réunion gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 2033/2004 eingereichten Angebote wer-
den nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. März 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. März 2005

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 419/2005 DER KOMMISSION

vom 11. März 2005

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2031/2004
eingereichten Angebote für die Ausfuhr von geschliffenem rund-, mittel- und langkörnigem Reis

A nach bestimmten Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 des Rates vom
29. September 2003 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2031/2004 der Kommis-
sion (2) wurde eine Ausschreibung der Erstattung bei der
Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (3) kann die Kommission auf der Grundlage
der eingereichten Angebote nach dem Verfahren des Ar-
tikels 26 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003
beschließen, die auf die Ausschreibung eingegangenen
Angebote nicht zu berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
dem Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1785/2003 ist die Festsetzung einer Höchsterstattung
nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2031/2004 im Rahmen
der Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschlif-
fenem rund, mittel- und langkörnigem Reis A nach bestimmten
Drittländern vom 7. bis 10. März 2005 eingereichten Angebote
werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. März 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. März 2005

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS Nr. 5/2004 DES GEMISCHTEN RATES EU-MEXIKO

vom 15. Dezember 2004

zur Annahme eines Anhangs des Beschlusses Nr. 2/2000 über gegenseitige Amtshilfe in Zollfragen
gemäß Artikel 17 Absatz 3 des genannten Beschlusses

(2005/201/EG)

DER GEMISCHTE RAT —

gestützt auf das Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft,
politische Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits
und den Vereinigten Staaten von Mexiko andererseits (1) (nach-
stehend „Abkommen“ genannt),

gestützt auf den Beschluss Nr. 2/2000 des Gemischten Rates
EU-Mexiko (2), insbesondere auf Artikel 17 Absatz 3,

in der Erwägung, dass Artikel 17 Absatz 3 des Beschlusses Nr.
2/2000 vorsieht, dass die Verwaltungen der beiden Vertragspar-
teien einander Amtshilfe in Zollfragen gemäß den Bestimmun-
gen des Anhangs über Amtshilfe in Zollfragen leisten, der inner-
halb eines Jahres nach Inkrafttreten des Beschlusses Nr. 2/2000
vom Gemischten Rat anzunehmen ist —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Der diesem Beschluss beiliegende Anhang über Amtshilfe in
Zollfragen zum Beschluss Nr. 2/2000 des Gemischten Rats
wird angenommen.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am ersten Tag des Monats, der dem Monat
seiner Annahme durch den Gemischten Rat folgt, in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 2004.

Im Namen des Gemischten Rates
Der Präsident
L. E. DERBEZ
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ANHANG

„ANHANG

ÜBER GEGENSEITIGE AMTSHILFE IN ZOLLFRAGEN

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck

a) ‚Zollrecht‘ alle von der Europäischen Gemeinschaft und Mexiko erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die
Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr von Waren und deren Überführung in ein anderes Zollverfahren, einschließlich
Verboten, Beschränkungen und Kontrollen;

b) ‚ersuchende Behörde‘ die von einer Partei zu diesem Zweck bezeichnete zuständige Zollbehörde, die auf der Grundlage
dieses Anhangs ein Amtshilfeersuchen stellt;

c) ‚ersuchte Behörde‘ die von einer Partei zu diesem Zweck bezeichnete zuständige Zollbehörde, an die auf der Grundlage
dieses Anhangs ein Amtshilfeersuchen gerichtet wird;

d) ‚Zollbehörde‘ für die Europäische Gemeinschaft die zuständigen Dienststellen der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften und die Zollbehörden ihrer Mitgliedstaaten; für Mexiko die Secretaria de Hacienda y Crédito Público
oder deren Nachfolger;

e) ‚personenbezogene Daten‘ alle Angaben, die eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person betreffen;

f) ‚Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht‘ jeder Verstoß oder versuchte Verstoß gegen das Zollrecht;

g) ‚Auskünfte‘ alle Daten, Schriftstücke, Berichte, bescheinigten oder beglaubigten Kopien derselben oder sonstigen Mit-
teilungen, einschließlich verarbeiteter und/oder analysierter Angaben, die Hinweise auf Zuwiderhandlungen gegen das
Zollrecht geben.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieses Anhangs gelten ausschließlich für die gegenseitige Amtshilfe zwischen den Parteien und
verleihen Privatpersonen nicht das Recht, Beweismaterial zu erhalten, zu unterdrücken oder auszuschließen oder die
Erledigung eines Ersuchens zu verhindern.

(2) Die Parteien leisten einander in den unter ihre Zuständigkeit fallenden Bereichen Amtshilfe in der Form und unter
den in diesem Anhang vorgesehen Voraussetzungen, um die ordnungsgemäße Anwendung des Zollrechts insbesondere
durch die Verhinderung, Ermittlung und Bekämpfung von Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht zu gewährleisten.

(3) Die Amtshilfe im Zollbereich im Sinne dieses Anhangs betrifft alle Verwaltungsbehörden der Parteien, die für die
Anwendung dieses Anhangs zuständig sind. Sie berührt nicht die Vorschriften über die gegenseitige Amtshilfe in Straf-
sachen. Sie betrifft auch nicht Erkenntnisse, die bei der Ausübung von Befugnissen auf Antrag einer Justizbehörde
gewonnen werden, es sei denn, dass diese Behörde der Weitergabe der betreffenden Erkenntnisse zustimmt.
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(4) Die Amtshilfe zur Beitreibung von Abgaben oder Geldstrafen fällt nicht unter diesen Anhang.

Artikel 3

Amtshilfe auf Antrag

(1) Auf Antrag erteilt die ersuchte Behörde der ersuchenden Behörde alle sachdienlichen Auskünfte, die es dieser
ermöglichen, die ordnungsgemäße Anwendung des Zollrechts zu gewährleisten, einschließlich Auskünften über festge-
stellte oder beabsichtigte Handlungen, bei denen es sich um Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht handelt oder
handeln könnte.

(2) Auf Antrag teilt die ersuchte Behörde der ersuchenden Behörde mit, ob

a) die aus dem Gebiet einer Partei ausgeführten Waren ordnungsgemäß in das Gebiet der anderen Partei eingeführt
worden sind, gegebenenfalls unter Angabe des für die Waren geltenden Zollverfahrens;

b) die in das Gebiet einer Partei eingeführten Waren ordnungsgemäß aus dem Gebiet der anderen Partei ausgeführt
worden sind, gegebenenfalls unter Angabe des für die Waren geltenden Zollverfahrens.

(3) Auf Antrag der ersuchenden Behörde trifft die ersuchte Behörde im Rahmen ihrer Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Überwachung von

a) natürlichen oder juristischen Personen, bei denen hinlänglicher Grund zu der Annahme besteht, dass sie Zuwider-
handlungen gegen das Zollrecht begehen oder begangen haben;

b) Örtlichkeiten, an denen Warenlager in einer Weise errichtet worden sind oder errichtet werden könnten oder Gegen-
stand von Handlungen gewesen sind oder sein könnten, dass hinlänglicher Grund zu der Annahme besteht, dass diese
Waren bei Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht verwendet werden sollen;

c) in derartiger Weise beförderten oder gelagerten Waren, dass bei ihnen hinlänglicher Grund zu der Annahme besteht,
dass sie bei Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht benutzt werden sollen;

d) Beförderungsmitteln, die in derartiger Weise verwendet worden sind oder verwendet werden können, dass hinlängli-
cher Grund zu der Annahme besteht, dass sie bei Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht benutzt werden sollen.

Artikel 4

Amtshilfe ohne Antrag

Die Parteien leisten einander von sich aus nach Maßgabe ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften Amtshilfe, sofern dies
ihres Erachtens zur ordnungsgemäßen Anwendung des Zollrechts notwendig ist, indem sie insbesondere Erkenntnisse
weitergeben über

a) Handlungen, die Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht sind oder als solche erscheinen und die für die andere Partei
von Interesse sein können;

b) neue Mittel oder Methoden zur Begehung von Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht;

c) Waren, die bekanntermaßen Gegenstand von Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht sind;

d) natürliche oder juristische Personen, bei denen hinlänglicher Grund zu der Annahme besteht, dass sie an Zuwider-
handlungen gegen das Zollrecht beteiligt sind oder waren;

e) Beförderungsmittel, bei denen hinlänglicher Grund zu der Annahme besteht, dass sie bei Zuwiderhandlungen gegen
das Zollrecht benutzt worden sind, benutzt werden oder benutzt werden können.
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Artikel 5

Zustellung, Bekanntgabe

Auf Antrag der ersuchenden Behörde trifft die ersuchte Behörde nach Maßgabe der für sie geltenden Rechts- und
Verwaltungsvorschriften alle erforderliche Maßnahmen für

a) die Zustellung aller Schriftstücke oder

b) die Bekanntgabe aller Entscheidungen

der ersuchenden Behörde, die in den Geltungsbereich dieses Anhangs fallen, an einen Adressaten mit Sitz oder Wohnsitz
im Hoheitsgebiet der ersuchten Behörde.

Die Anträge auf Zustellung von Schriftstücken und auf Bekanntgabe von Entscheidungen müssen schriftlich in einer
Amtssprache der ersuchten Behörde oder in einer für diese annehmbaren Sprache gestellt werden.

Artikel 6

Form und Inhalt der Amtshilfeersuchen

(1) Amtshilfeersuchen gemäß diesem Anhang werden schriftlich gestellt. Dem Ersuchen sind alle Schriftstücke beizufü-
gen, die für seine Erledigung erforderlich sind. In dringenden Fällen können mündliche Ersuchen zugelassen werden, die
jedoch unverzüglich schriftlich bestätigt werden müssen.

(2) Amtshilfeersuchen gemäß Absatz 1 enthalten folgende Angaben:

a) Bezeichnung der ersuchenden Behörde;

b) Maßnahme, um die ersucht wird;

c) Gegenstand und Grund des Ersuchens;

d) betroffene Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie sonstige rechtserhebliche Angaben;

e) möglichst genaue und umfassende Angaben über die natürlichen oder juristischen Personen, gegen die sich die
Ermittlungen richten;

f) eine Zusammenfassung des Sachverhalts und der bereits durchgeführten Ermittlungen.

(3) Amtshilfeersuchen werden in einer Amtssprache der ersuchten Behörde oder in einer für diese annehmbaren
Sprache gestellt. Diese Vorschrift gilt nicht für Schriftstücke, die dem Ersuchen gemäß Absatz 1 beigefügt sind.

(4) Entspricht ein Amtshilfeersuchen nicht den vorgenannten Formvorschriften, so kann seine Berichtigung oder Er-
gänzung beantragt werden; in der Zwischenzeit können Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden.

Artikel 7

Erledigung von Amtshilfeersuchen

(1) Zur Erledigung von Amtshilfeersuchen verfährt die ersuchte Behörde im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Mittel
so, als ob sie in Erfüllung eigener Aufgaben oder auf Ersuchen anderer Behörden der eigenen Partei handelte; zu diesem
Zweck hat sie bei ihr bereits verfügbare Angaben zu liefern und die zweckdienlichen Nachforschungen einschließlich
Untersuchungen, Augenscheinnahme und Überprüfungen von Unterlagen anzustellen beziehungsweise zu veranlassen.
Dies gilt auch für jede andere Behörde, die von der ersuchten Behörde mit dem Ersuchen befasst wird, wenn diese nicht
allein tätig werden kann.

(2) Die Erledigung von Amtshilfeersuchen erfolgt nach Maßgabe der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der ersuch-
ten Partei.

(3) Ordnungsgemäß bevollmächtigte Beamte der einen Partei können sich im Einvernehmen mit der anderen Partei
nach Maßgabe der für die ersuchte Behörde geltenden Rechtsvorschriften und unter den von dieser festgelegten Voraus-
setzungen in den Diensträumen der ersuchten Behörde oder jeder anderen Behörde gemäß Absatz 1 aufhalten und
Zugang zu den dort aufbewahrten Büchern, Verzeichnissen und sonstigen Unterlagen oder Datenträgern erhalten, Kopien
davon anfertigen oder Angaben oder Einzelheiten exzerpieren, die sich auf Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht
beziehen und die die ersuchende Behörde zu den in diesem Abkommen niedergelegten Zwecken benötigt.
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(4) Nach Maßgabe der für die ersuchte Behörde geltenden Rechtsvorschriften und der von dieser festgelegten Voraus-
setzungen können ordnungsgemäß bevollmächtigte Beamte der einen Partei im Einvernehmen mit der anderen Partei
unter den von dieser festgelegten Voraussetzungen bei in deren Gebiet durchgeführten Ermittlungen zugegen sein.

(5) Dem Ersuchen einer Zollbehörde um Einhaltung eines bestimmten Verfahrens ist vorbehaltlich der für die ersuchte
Behörde geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften stattzugeben.

Artikel 8

Form der Auskunftserteilung

(1) Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde vorbehaltlich von Artikel 9 das Ergebnis ihrer Ermittlungen
schriftlich unter Beifügung der einschlägigen Schriftstücke, beglaubigten Kopien oder sonstigen Gegenstände mit, ein-
schließlich sachdienlicher Angaben zu ihrer Auslegung oder Verwendung.

(2) Diese Auskünfte können in automatisierter Form erteilt werden.

(3) Originalakten, -schriftstücke und sonstige Originalunterlagen oder beglaubigte Kopien davon werden nur in Fällen
übermittelt, in denen sich Kopien als unzulänglich erweisen.

(4) Die übermittelten Originalakten, -schriftstücke und sonstigen Originalunterlagen werden so bald wie möglich
zurückgesandt; Rechte der Parteien oder Dritter daran bleiben unberührt.

Artikel 9

Ausnahmen von der Verpflichtung zur Amtshilfe

(1) Die Amtshilfe kann in solchen Fällen abgelehnt oder von der Erfüllung bestimmter Bedingungen oder Auflagen
abhängig gemacht werden, in denen eine Partei der Meinung ist, dass die Amtshilfe im Rahmen dieses Anhangs

a) die Souveränität der Partei, die zur Amtshilfe gemäß diesem Anhang aufgerufen ist, beeinträchtigen könnte oder

b) die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder andere wesentliche Interessen, insbesondere im Sinne von Artikel 10 Absatz
2, beeinträchtigen könnte oder

c) ein Betriebs-, Geschäfts- oder Berufsgeheimnis verletzen würde.

(2) Die Amtshilfe kann von der ersuchten Behörde mit der Begründung aufgeschoben werden, dass diese Amtshilfe in
eine laufende Ermittlung, strafrechtliche Verfolgung oder ein laufendes Verfahren eingreifen würde. In diesem Fall konsul-
tiert die ersuchte Behörde die ersuchende Behörde, um festzustellen, ob die Amtshilfe vorbehaltlich der Modalitäten oder
Bedingungen geleistet werden kann, die die ersuchte Behörde verlangen kann.

(3) Beantragt die ersuchende Behörde eine Amtshilfe, die sie selbst im Fall eines an sie gerichteten Ersuchens nicht
leisten könnte, so weist sie in ihrem Ersuchen auf diesen Umstand hin. Die Erledigung eines derartigen Ersuchens steht im
Ermessen der ersuchten Behörde.

(4) Kann einem Ersuchen nicht stattgegeben werden, so ist dies der ersuchenden Behörde unter Angabe der Gründe
und Umstände, die für die weitere Behandlung der Angelegenheit von Bedeutung sein könnten, umgehend mitzuteilen.

(5) In den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fällen ist der ersuchenden Behörde die Entscheidung der ersuchten
Behörde mit ihrer Begründung unverzüglich mitzuteilen.
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Artikel 10

Austausch von Auskünften und Vertraulichkeit

(1) Sämtliche Auskünfte nach Maßgabe dieses Anhangs sind je nach den Vorschriften der einzelnen Parteien vertraulich
oder nur für den Dienstgebrauch bestimmt, gleichgültig, in welcher Form sie erteilt werden. Sie unterliegen dem Dienst-
geheimnis und genießen den auf ähnliche Auskünfte ausgedehnten Schutz sowohl der geltenden einschlägigen Rechts-
vorschriften der Partei, die sie erhalten hat, als auch der entsprechenden für die Gemeinschaftsstellen geltenden Vor-
schriften.

(2) Personenbezogene Daten dürfen nur ausgetauscht werden, wenn die Partei, die die Auskünfte gegebenenfalls
empfängt, sich verpflichtet, einen Datenschutz zu gewährleisten, der dem Datenschutz mindestens gleichwertig ist, der
in dem betreffenden Einzelfall von der Partei, die die Auskünfte gegebenenfalls übermittelt, anzuwenden ist. Dazu über-
mitteln die Parteien einander Informationen über ihre geltenden Bestimmungen, gegebenenfalls einschließlich der Rechts-
normen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sowie einschließlich der nach Inkrafttreten dieses Anhangs eingetretenen
Änderungen.

(3) Die Verwendung der gemäß diesem Anhang erhaltenen Auskünfte bei Gerichts- oder Verwaltungsverfahren, die bei
Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht eingeleitet werden, gilt als Verwendung für die Zwecke dieses Anhangs. Die
Parteien können mithin die nach Maßgabe dieses Anhangs erhaltenen Auskünfte und eingesehenen Schriftstücke als
Beweismittel in ihren Protokollen, Berichten und für Zeugenvernehmungen sowie bei gerichtlichen Verfahren und Er-
mittlungen verwenden. Die zuständige Behörde, die diese Auskünfte erteilt oder die Schriftstücke zugänglich gemacht hat,
wird von einer solchen Verwendung in Kenntnis gesetzt.

(4) Die erhaltenen Auskünfte werden nur für die Zwecke dieses Anhangs verwendet. Will eine Partei diese Auskünfte
zu anderen Zwecken verwenden, so muss sie die vorherige schriftliche Zustimmung der Behörde einholen, die die
Auskunft erteilt hat. Für diese Verwendung gelten dann die von dieser Behörde auferlegten Beschränkungen.

Artikel 11

Sachverständige und Zeugen

Beamten einer ersuchten Behörde kann gestattet werden, im Rahmen der erteilten Genehmigung in Gerichts- oder
Verwaltungsverfahren, die unter diesen Anhang fallende Angelegenheiten betreffen, im Gebiet der anderen Partei als
Sachverständige oder Zeugen aufzutreten und dabei Gegenstände und Schriftstücke oder beglaubigte Kopien davon
vorzulegen, sofern dies für das Verfahren erforderlich ist. In der Ladung ist genau anzugeben, vor welchem Gericht
oder bei welcher Verwaltungsbehörde und in welcher Angelegenheit diese Beamten erscheinen müssen sowie in welcher
Eigenschaft oder mit welcher Berechtigung die Beamten befragt werden sollen.

Artikel 12

Kosten der Amtshilfe

(1) Die Parteien verzichten auf gegenseitige Ansprüche auf Erstattung der bei der Durchführung des Anhangs anfallen-
den Kosten; hiervon ausgenommen sind gegebenenfalls Aufwendungen für Sachverständige und Zeugen sowie für
Dolmetscher und Übersetzer, die nicht dem öffentlichen Dienst angehören.

(2) Sind für die Erledigung des Ersuchens erhebliche und außerordentliche Ausgaben erforderlich, so können die
Parteien Beratungen abhalten, um zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen das Ersuchen erledigt
wird und in welcher Weise die Kosten zu tragen sind.

Artikel 13

Durchführung

(1) Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 14 Absatz 3 kommen die Parteien überein, dass alle bei der Durch-
führung dieses Anhangs auftauchenden Fragen den Zollbehörden Mexikos einerseits und den zuständigen Dienststellen
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und gegebenenfalls den Zollbehörden der Mitgliedstaaten andererseits
übertragen werden können. Sie beschließen alle zu seiner Anwendung erforderlichen praktischen Maßnahmen und Ver-
einbarungen unter Berücksichtigung insbesondere der geltenden Datenschutzbestimmungen. Sie können den zuständigen
Stellen Änderungen vorschlagen, die ihres Erachtens an diesem Anhang vorgenommen werden sollten.

(2) Die Parteien konsultieren einander zu den ausführlichen Durchführungsbestimmungen, die gemäß diesem Anhang
erlassen werden, und halten einander hierüber auf dem Laufenden. Vor dem Inkrafttreten dieses Anhangs teilen die
Parteien einander insbesondere die zuständige Verwaltungsbehörde, die mit der Durchführung dieses Anhangs betraut
ist, mit. Alle nachfolgenden Änderungen werden mitgeteilt.
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Artikel 14

Andere Abkommen

(1) Unter Berücksichtigung der jeweiligen Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten

a) berühren die Bestimmungen dieses Anhangs nicht die Verpflichtungen der Parteien aus anderen internationalen Ab-
kommen oder Übereinkommen;

b) sind die Bestimmungen dieses Anhangs als Ergänzung zu den Abkommen über gegenseitige Amtshilfe anzusehen, die
zwischen einzelnen Mitgliedstaaten und Mexiko geschlossen worden sind oder möglicherweise geschlossen werden;

c) berühren die Bestimmungen dieses Anhangs nicht die gemeinschaftlichen Bestimmungen über den Austausch von
gemäß diesem Anhang erhaltenen Auskünften, die von Gemeinschaftsinteresse sein könnten, zwischen den Dienst-
stellen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und den Zollbehörden der Mitgliedstaaten.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 gehen die Bestimmungen dieses Anhangs den Bestimmungen jedes bilateralen Ab-
kommens über gegenseitige Amtshilfe vor, das zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und Mexiko geschlossen worden
ist oder möglicherweise geschlossen wird, soweit letzteres mit diesem Anhang unvereinbar ist.

(3) Zu Fragen, die die Anwendbarkeit dieses Anhangs betreffen, halten die Parteien Beratungen ab, um die Angele-
genheit im Rahmen des gemäß Artikel 17 des Beschlusses Nr. 2/2000 des Gemischten Rates EU-Mexiko eingesetzten
Sonderausschusses für Zusammenarbeit im Zollwesen zu entscheiden.“
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BESCHLUSS DES RATES

vom 31. Januar 2005

über den Abschluss eines Zusatzprotokolls zum Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft,
politische Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits zur
Berücksichtigung des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik
Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta,
der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europäischen

Union

(2005/202/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 57
Absatz 2, Artikel 71, Artikel 80 Absatz 2, Artikel 133 Absätze 1 und 5 und Artikel 181 in Verbindung mit
Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 3 Unterabsatz 1,

gestützt auf die Beitrittsakte von 2003 (1), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Zusatzprotokoll zum Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung
und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits
und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits zur Berücksichtigung des Beitritts der Tsche-
chischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik
Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und
der Slowakischen Republik zur Europäischen Union wurde im Namen der Europäischen Gemein-
schaft (2) und ihrer Mitgliedstaaten am 29. April 2004 unterzeichnet.

(2) Das Zusatzprotokoll sollte genehmigt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Zusatzprotokoll zum Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den
Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits zur Berücksichtigung des Beitritts der Tschechischen Repub-
lik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik
Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik
zur Europäischen Union wird im Namen der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten ge-
nehmigt.

Der Wortlaut des Zusatzprotokolls ist diesem Beschluss beigefügt.
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Artikel 2

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 5 des Zusatzprotokolls vorgesehene Notifizierung vor.

Geschehen zu Brüssel am 31. Januar 2005.

Im Namen des Rates
Der Präsident
J. ASSELBORN
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ZUSATZPROTOKOLL

zum Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten
Mexikanischen Staaten andererseits zur Berücksichtigung des Beitritts der Tschechischen Republik,
der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der

Slowakischen Republik zur Europäischen Union

DAS KÖNIGREICH BELGIEN,

DAS KÖNIGREICH DÄNEMARK,

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DIE HELLENISCHE REPUBLIK,

DAS KÖNIGREICH SPANIEN,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

IRLAND,

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK,

DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG,

DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE,

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH,

DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK,

DIE REPUBLIK FINNLAND,

DAS KÖNIGREICH SCHWEDEN,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

im Folgenden „Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft“ genannt, und

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT,

im Folgenden „Gemeinschaft“ genannt,

DIE VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN,

im Folgenden „Mexiko“ genannt,

und

DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK,

DIE REPUBLIK ESTLAND,

DIE REPUBLIK ZYPERN,

DIE REPUBLIK LETTLAND,

DIE REPUBLIK LITAUEN,

DIE REPUBLIK UNGARN,

DIE REPUBLIK MALTA,

DIE REPUBLIK POLEN,

DIE REPUBLIK SLOWENIEN,

DIE SLOWAKISCHE REPUBLIK,

im Folgenden „neue Mitgliedstaaten“ genannt,
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IN DER ERWÄGUNG, dass das Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammen-
arbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Mexiko andererseits (im Folgen-
den „Abkommen“ genannt), am 8. Dezember 1997 in Brüssel unterzeichnet wurde und am 1. Oktober 2000 in Kraft trat,

IN DER ERWÄGUNG, dass der Vertrag über den Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik
Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der
Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union (im Folgenden „Beitrittsvertrag“ genannt) am
16. April 2003 in Athen unterzeichnet wurde,

IN DER ERWÄGUNG, dass die Aufnahme der neuen Mitgliedstaaten in das Abkommen gemäß Artikel 6 Absatz 2 des
Beitrittsvertrags durch den Abschluss eines Zusatzprotokolls zu dem Abkommen zu regeln ist,

IN DER ERWÄGUNG, dass Artikel 55 des Abkommens wie folgt lautet: „Im Sinne dieses Abkommens sind Vertrags-
parteien die Gemeinschaft oder ihre Mitgliedstaaten oder die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten gemäß ihren Befug-
nissen aus dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft einerseits und Mexiko andererseits“,

IN DER ERWÄGUNG, dass Artikel 56 des Abkommens wie folgt lautet: „Dieses Abkommen gilt für die Gebiete, in denen
der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft angewendet wird, und nach Maßgabe jenes Vertrags einerseits
sowie für das Gebiet der Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits“,

IN DER ERWÄGUNG, dass Artikel 59 des Abkommens wie folgt lautet: „Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in
dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer,
spanischer und schwedischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist“,

IN DER ERWÄGUNG, dass die Gemeinschaft angesichts des Datums des Beitritts der neuen Mitgliedstaaten zur Europä-
ischen Union die Bestimmungen dieses Protokolls möglicherweise vor Abschluss sämtlicher für sein Inkrafttreten erforder-
lichen internen Verfahren anwenden muss,

IN DER ERWÄGUNG, dass Artikel 5 Absatz 3 dieses Protokolls es ermöglicht, dass die Europäische Gemeinschaft und
ihre Mitgliedstaaten das Protokoll bis zum Abschluss ihrer für sein Inkrafttreten erforderlichen internen Verfahren vor-
läufig anwenden —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Die Tschechische Republik, die Republik Estland, die Republik
Zypern, die Republik Lettland, die Republik Litauen, die Repub-
lik Ungarn, die Republik Malta, die Republik Polen, die Republik
Slowenien und die Slowakischen Republik werden als Vertrags-
parteien in das Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft,
politische Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits
und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits aufge-
nommen.

Artikel 2

Spätestens sechs Monate nach Paraphierung dieses Protokolls
übermittelt die Europäische Gemeinschaft den Mitgliedstaaten
und Mexiko die tschechische, estnische, ungarische, lettische,
litauische, maltesische, polnische, slowakische und slowenische
Fassung des Abkommens. Vorbehaltlich des Inkrafttretens dieses

Protokolls sind die neuen Sprachfassungen in derselben Weise
verbindlich wie die in den derzeitigen Sprachen des Abkom-
mens erstellten Fassungen.

Artikel 3

Dieses Protokoll ist Bestandteil des Abkommens über wirtschaft-
liche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenar-
beit.

Artikel 4

Dieses Protokoll ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher,
englischer, estnischer, finnischer, französischer, griechischer, ita-
lienischer, lettischer, litauischer, maltesischer, niederländischer,
polnischer, portugiesischer, schwedischer, slowakischer, sloweni-
scher, spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache abge-
fasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
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Artikel 5

(1) Dieses Protokoll wird von der Europäischen Gemeinschaft,
dem Rat der Europäischen Union im Namen der Mitgliedstaaten
und den Vereinigten Mexikanischen Staaten nach ihren eigenen
Verfahren genehmigt.

(2) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft,
der auf den Tag folgt, an dem die Vertragsparteien einander den
Abschluss der hierfür erforderlichen Verfahren notifiziert haben.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 vereinbaren die Parteien,
dass sie die Bestimmungen dieses Protokolls bis zum Abschluss

der für sein Inkrafttreten erforderlichen internen Verfahren der
Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten für einen
Zeitraum von höchstens zwölf Monaten ab dem ersten Tag des
Monats nach dem Tag anwenden, an dem die Europäische
Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten den Abschluss ihrer für
diesen Zweck erforderlichen Verfahren notifiziert haben und
Mexiko den Abschluss seiner für das Inkrafttreten des Protokolls
erforderlichen Verfahren notifiziert hat.

(4) Die Notifikationen sind dem Generalsekretär des Rates
der Europäischen Union zu übersenden, der Verwahrer des Ab-
kommens ist.
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BESCHLUSS Nr. 1/2005 DES GEMISCHTEN RATES EU-MEXIKO

vom 21. Februar 2005

zur Einführung einer Änderung des Beschlusses Nr. 3/2004 des Gemischten Rates EU-Mexiko

(2005/203/EG)

DER GEMISCHTE RAT —

gestützt auf das am 8. Dezember 1997 in Brüssel unterzeich-
nete Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische
Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Ver-
einigten Mexikanischen Staaten andererseits (1), insbesondere auf
Artikel 47,

gestützt auf den Beschluss Nr. 3/2004 des Gemischten Rates
EU-Mexiko (2), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 1 und Absatz
2,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Es ist erforderlich, eine Änderung hinsichtlich des Inkrafttretens
der zwei in Beschluss Nr. 3/2004 enthaltenen Zollkontingente
der Gemeinschaft einzuführen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Der folgende Wortlaut ist unterhalb der in Anhang I und An-
hang II des Beschlusses Nr. 3/2004 enthaltenen Zollkontingente
einzufügen:

„Dieses Kontingent wird vom 1. Mai 2004 bis 31. Dezember
2004 und vom 1. Januar bis 31. Dezember jedes nachfol-
genden Kalenderjahres offen sein, solange das Kontingent
anwendbar bleibt.“

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt nach Austausch schriftlicher Notifikatio-
nen, welche den Abschluss der erforderlichen rechtlichen Ver-
fahren bescheinigen, in Kraft. Das Datum des Inkrafttretens wird
im Amtsblatt der Europäischen Union und im Amtsblatt der Ver-
einten Mexikanischen Staaten veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 21. Februar 2005.

Im Namen des Gemischten Rates
L. E. DERBEZ

Präsident
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Unterrichtung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusatzprotokolls zum Abkommen über
wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten
Mexikanischen Staaten andererseits zur Berücksichtigung des Beitritts der neuen Mitgliedstaaten

zur Europäischen Union

Da die Vertragsparteien einander den Abschluss der Verfahren notifiziert haben, die für das Inkrafttreten des
vom Rat der Europäischen Union am 31. Januar 2005 angenommenen Zusatzprotokolls zum Abkommen
über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit erforderlich sind, tritt das
Zusatzprotokoll gemäß dessen Artikel 5 Absatz 2 am 1. Februar 2005 in Kraft.

Unterrichtung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Beschlusses Nr. 1/2005 des Gemischten
Rates EU-Mexiko betreffend die Änderung des Beschlusses Nr. 3/2004 des Gemischten Ausschusses

EU-Mexiko vom 29. Juli 2004

Da die Vertragsparteien einander den Abschluss der Verfahren notifiziert haben, die für das Inkrafttreten des
vom Rat der Europäischen Union am 31. Januar 2005 angenommenen Beschlusses Nr. 1/2005 des
Gemischten Rates EU-Mexiko betreffend die Änderung des Beschlusses Nr. 3/2004 des Gemischten
Rates EU-Mexiko vom 29. Juli 2004 erforderlich sind, tritt der Beschluss gemäß dessen Artikel 2 am
21. Februar 2005 in Kraft.
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